
 

 

 
Akadem. Studien- und Prüfungsamt (ASPA) 

Carl-Zeiß-Platz 1  •  07743 Jena 
 
 
 

Anerkennungsempfehlung der vorliegenden Studienleistungen 
 
von: ____________________________________________________________________,  geb: __________________  
 
Matrikelnr. __________ / ☐ offen (Bewerbung) 
 
für das Fach: ___________________________________________________________________________________________  

Abschluss:    ☐Bachelor of Arts  ☐Master of Arts  ☐LAG  ☐LAR 
 
Zuordnung der Leistungen aus dem Studium an der Universität/Land 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mit dieser Bestätigung ist keine Aussage über die rechtsverbindliche Einstufung in o.g. Fach / Abschluss 
verbunden, diese erfolgt durch das Akademische Studien- und Prüfungsamt. Eine gesonderter Anerkennungs- 
und Einstufungsbescheid ergeht an den Studenten/die Studentin nach der Beantragung. 
 
ACHTUNG: Bei Prüfungsanerkennungen, die nicht über das ASPA angefordert werden, legen Sie bitte den 
Unterlagen der anzuerkennenden Module, eine beglaubigte Kopie der vorgelegten Leistungsnachweise für die 
studentische Prüfungsakte bei. Bei einer Anerkennung von Prüfungsleistungen aus dem Ausland ist eine 
beglaubigte Kopie des Transcript of Records beizulegen.  
 

Externe Hochschule Anerkannt an der FSU Jena für…. Auflage 
(Bezeichnung bzw. 
Prüfungsnummer) 

Ursprüngliches 
Modul ECTS Modul 

(Modulkurzname) Prüfungsnr. Note 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Ggf. restliche Module gemäß Modulkatalog sind zu erbringen! 



 

 
 
Weiterhin ist mit dieser Bestätigung keine Aussage bzw. Zusicherung über das Vorliegen der übrigen 
allgemeinen und besonderen Immatrikulationsvoraussetzungen sowie das Nicht-Vorliegen 
möglicher Immatrikulationshindernisse verbunden. Hierüber entscheidet im Rahmen der Prüfung des 
Antrages auf Zulassung/ Immatrikulation das Dezernat 1 der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
 
Mit dieser Bestätigung ist keine Aussage bzw. Zusicherung über das Vorliegen der übrigen 
allgemeinen und besonderen Voraussetzungen für eine Ausbildungsförderung nach 
Bundesausbildungsförderungsgesetz bzw. das Nicht-Vorliegen möglicher Ablehnungsgründe 
verbunden. Hierüber entscheidet im Rahmen der Prüfung des Antrages das Amt für 
Ausbildungsförderung Jena-Weimar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jena, den ______________    ____________________________________ 
       Unterschrift / Stempel 
 


	Akadem. Studien- und Prüfungsamt (ASPA)

